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Die Schweizerische Gemüse-Union orientiert

Obschon die Verkaufsfront die Lage auf dem Gemüsemarkt eher flau bezeichnet, gehen nun die
Vorräte an inländischem Rotkraut, Wirz und Speisezwiebeln dem Ende entgegen und Ergän-
zungsimporte für diese drei Gemüsearten stehen bevor. Weisskabis ist vorläufig noch genügend
vorhanden und nach wie vor gross müssen die Lager an Karotten, Randen und Knollensellerie
bezeichnet werden. Das Angebot an Lauch geht zurück. Bereits hat aber die Frühjahrssaison
begonnen, wobei das leuchtende Rot der Radieschen in den Gemüseauslagen hervorsticht. Auch
andere Frühgemüse — vorwiegend noch aus den Treibhäusern -— bereichern den Gemüsemarkt:
Kopfsalat, Krautstiele, Spinat und Rettich, bald sind weitere «Primeurs» zu erwarten.
Wir befinden uns nun in der bekannten Übergangsperiode, die eine umsichtige Disposition der
Importregelung erfordert, damit einerseits das Inlandprodukt seine Abnehmer findet, anderseits
bei keinem Produkt eine Marktverknappung entsteht.

Die Qualitätsbcgriffe sind in den «Schweizerischen Qualitätsbestimmungen und Handelsusanzen
für Frischgemüse» umschrieben. Die letzte Ausgabe datiert von 1952. Eine kleine Kommission
hat in unzähligen Sitzungen den Entwurf einer Neufassung ausgearbeitet, der den neuen Erfah-
rungen der Verkaufsfront in Anlehnung an die internationalen Normen den schweizerischen
Verhältnissen angepasst worden ist. Gegenwärtig steht dieser Entwurf bei allen interessierten
Kreisen zur Diskussion und nach erfolgter Bereinigung sollen die neuen Qualitätsbestimmungen
anlässlich einer ausserordentlichen Flauptversammlung bereits auf Fierbst 1968 in Kraft gesetzt
werden. Wir werden dann an dieser Stelle gerne einige grundlegende Änderungen bekanntgeben.

PrW«&fe, r/ie sicA zwr Zeü /«> z/ie efgwe«;

Weisskabis, Karotten, Knollensellerie, Randen
in wenigen Tagen Spinat — eventuell Import-Blumenkohl

ProJ#&£e, r//e z#r Ze/i schwer eiA<z/f/icA oJer /m Preis «ic/?£ se/?r güwsAg si«r/:

Tomaten, Bohnen, Kohlrabi und andere Feingemüse

Äezepfühjtce/'s

Die Schweizerische Gemüse-Union, Leonhardshalde 21, 8023 Zürich, Telephon 051 / 34 70 22 gibt gerne wei-
tere Auskünfte bezüglich Bezugsquellen, Preise usw.

Berief) t/gwng

Das Oberkriegskommissariat macht unsere Leser darauf aufmerksam, dass beim französischen
Text der Ziffer 46 Absatz 1 des «Anhang zum Verwaltungsreglement» ein Druckfehler besteht.
Die entsprechenden Ansätze lauten:

R 142 Kabis gedämpft
R 143 Kabis gehackt
R 152 Rüebli gedämpft

R 183 Kabissalat
R 187 Randensalat
R 189 Riicblisalat gehackt

Revision Verwaltungsreglement
gültig ab 1. Januar 1968

Motocyclettes 3 c par km

Voitures automobiles tout terrain 8 c par km (nicht 10 c par km)

Die ÄeeüEtiou
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